
hat diese Handlung auch vorgenommen; daher hat sich 
die Angeklagte einer Anstiftung gemäß § 48 StGB 
schuldig gemacht.

Das Gericht erkannte auf eine Einsatzstrafe von fünf 
Monaten Gefängnis für den betrügerischen Umtausch 
von 1200 DM im eigenen Namen und auf eine Ein
satzstrafe von zwei Monaten Gefängnis für die An
stiftung zum betrügerischen Umtausch durch die 
Nichte. Gemäß § 74 StGB erfolgte Gesamtstrafenbil
dung auf sechs Monate Gefängnis.

Der Strafausspruch entsprach dem Antrag der 
Staatsanwaltschaft. Bei der Strafzumessung wurde be
rücksichtigt, daß die Angeklagte in grober Weise als 
Handlanger derjenigen gehandelt hat, die außerhalb 
unseres Währungsgebiets im Besitz von Banknoten 
der Deutschen Notenbank sind und keine Berechtigung 
zu diesem Besitz haben. Gerade um die illegale Aus
fuhr unserer Währung zu verhindern, ist aber die 
Umtauschaktion am 13. Oktober 1957 erfolgt. Weiter
hin wurde aber auch berücksichtigt, daß die Angeklagte 
bisher noch nicht straffällig war und immer ordnungs
gemäß ihrer Arbeit nachgegangen ist.

§ 174 Ziff. 1 StGB*.
Wann ist ein Jugendlicher unter einundzwanzig Jah

ren dem Täter zur Erziehung, Ausbildung, Aufsicht 
oder Betreuung anvertraut?

I
KrG Freital, Urt. vom 12. April 1957 - Ds 59/57.
Der Angeklagte bewirtschaftet zusammen mit seiner 

Frau eine 14 ha große Landwirtschaft. Eigentümerin des 
Bauernhofes ist die Ehefrau. Am 1. September 1953 nahm 
in diesem Betrieb die am 23. März 1939 geborene Gisela 
F. ihre Arbeit als Landarbeiterin auf. Ein schriftlicher 
Arbeitsvertrag, wie er durch das Landarbeiterschutzgesetz 
vorgeschrieben wird, wurde jedoch nicht abgeschlossen. 
Die Einstellung des Mädchens wurde vielmehr mündlich 
zwischen ihrer Mutter und der Ehefrau des Angeklagten 
vereinbart. Gisela F. erhielt in dem Hause, welches der 
Angeklagte mit seiner Frau bewohnt, ein Zimmer und 
wurde auch von den Bauersleuten verpflegt. Sie nahm 
mit ihnen gemeinsam die Mahlzeiten ein und hielt sich in 
ihrer Freizeit oft in deren Wohnstube auf.

Bereits nach wenigen Wochen versuchte der Angeklagte, 
mit Gisela F. geschlechtlich zu verkehren. Das Mädchen 
leistete keine Gegenwehr, und in den nächsten Monaten 
vollzogen die beiden monatlich etwa achtmal den Bei
schlaf miteinander. Am 1. Dezember 1954 löste Gisela F. 
das Arbeitsverhältnis auf Anraten ihrer Mutter, da sie 
beim Angeklagten zu viel arbeiten müßte. Nach etwa sie
ben Monaten nahm sie von sich aus die Arbeit wieder 
auf, ohne diesmal jedoch bei den Bauersleuten zu woh
nen. In der Folgezeit kam es zwischen ihr und dem An
geklagten wiederum zum Geschlechtsverkehr, der zu 
einer Schwangerschaft führte; im April 1956 wurde 
Gisela F. von einem Kind entbunden.

Das Kreisgericht sprach den Angeklagten frei.

Aus den G r ü n d e n :
In Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft 

konnte von einer Ausbildung des Mädchens, wie sie in 
§ 174 Ziff. 1 StGB verlangt wird, nicht gesprochen wer
den, da es an einem Ausbildungsvertrag mangelte. Auch 
ist das objektive Merkmal einer Erziehung des Mäd
chens nicht zu bejahen, da von den Eltern der Gisela F. 
keinerlei Absprachen mit den Bauersleuten getroffen 
worden sind. Die Eltern legten nur Wert darauf, daß 
ihre Tochter bei P.s etwas lernte. Somit ist also beson
ders zu untersuchen, ob ein Aufsichts- oder Betreuungs
verhältnis gegeben war. Die Staatsanwaltschaft begrün
det dies damit, daß Gisela F. beim Angeklagten wohnte, 
beköstigt wurde und damit auch Familienanschluß 
hatte. Diese Argumente überzeugen jedoch nicht.

Selbst im § 2 des Gesetzes zum Schutze der Arbeits
kraft der in der Landwirtschaft Beschäftigten heißt es, 
daß der Betriebsleiter verpflichtet ist, im Arbeitsvertrag 
die Unterbringung und Versorgung des Arbeiters mit 
Lebensmitteln zu regeln. Das gilt für alle Beschäftigten, 
gleich welchen Alters sie sind. Hieraus aber bei Jugend
lichen ein Betreuungs- oder Aufsichtsverhältnis zu kon
statieren, läßt sich nicht halten. Auch im § 5 des Ge
setzes wird betont, daß Alleinstehende einen Anspruch 
auf ein ausgestattetes Zimmer haben. Daß sich die

* vgl. auch das Urteil des Obersten Gerichts 2 Zst in 63/57 
auf S. 703 dieses Heftes. — D. Red.

Arbeiter meist in den Räumen des Vermieters als Unter
mieter aufhalten, ist durch die Umgebung bedingt, wird 
aber selbst in der Stadt nicht selten sein. Ferner ergab 
sich aus den Aussagen des Angeklagten und der 
Gisela F., daß keiner von beiden das Arbeitsverhältnis 
unter den Aspekten eines Familienanschlusses betrach
tete. Einzelne Ermahnungen an Gisela F., nicht spät 
nach Hause zu kommen, machte der Angeklagte nicht 
in Person eines Aufsichtsberechtigten, sondern der Ge
wißheit halber, die Jugendliche am folgenden Tag über 
die vorgeschriebene Arbeitszeit hinaus ausnutzen zu 
können. Daß der Angeklagte der Jugendlichen Arbeits
anweisungen gab, obwohl ihm die Landwirtschaft nicht 
gehört, ergibt sich aus der engen Verbindung zwischen 
Eheleuten. Deshalb muß die Auffassung der Staats
anwaltschaft bejaht werden, der Angeklagte habe An
ordnungen zur Betriebslenkung geben können.

Mit dem Landarbeiterschutzgesetz wurden gerade die 
feudalen und kapitalistischen' Abhängigkeitsverhältnisse 
beseitigt. Die Landarbeiter erhielten den gleichen Schutz 
wie die in der Industrie Beschäftigten. Die Gleichstel
lung der Frau bekam entsprechenden Schutz. Erstmalig 
geregelt wurde die Überlassung von Wohnraum, die 
nicht anders angesehen werden kann als die Über
lassung einer Werkwohnung in Industriebetrieben. Jeg
licher Verstoß gegen die Bestimmungen wird nach § 11 
des Landarbeiterschutzgesetzes unter Strafe gestellt, 
woraus erkennbar ist, daß es sich um unabhängige, 
selbständige Menschen handelt, die in der Landwirt
schaft ein Arbeitsverhältnis eingehen. Daran ändert 
auch der Einwand der Staatsanwaltschaft nichts, daß 
eben bei P.s noch rückständige Verhältnisse herrschten. 
Selbst wenn dies zu bejahen wäre, stehen un
serem Staat andere Erziehungsmittel zur Seite, um 
Unregelmäßigkeiten in der Landwirtschaft zu beseiti
gen. Daraus aber zu folgern, daß die Rückständigkeit 
im Betrieb auch die Abhängigkeit der Arbeiterklasse 
wieder aufleben lasse, würde die aktive Rolle unseres 
Rechts zur Festigung unserer ökonomischen Verhält
nisse verkennen heißen.

... Allein der Umstand, daß die Jugendliche kaum 
14 Jahre alt und deshalb unerfahren war, begründet 
ebenfalls keine Abhängigkeit. In diesem Fall fehlt es 
an einer konkreten Regelung zwischen den Bauersleu
ten und den Erziehungsberechtigten der Gisela F., so 
daß dem Angeklagten keine Verpflichtung auferlegt 
wurde, für die Jugendliche über die allgemein be
stehenden Arbeitsbedingungen hinaus Sorge zu tragen 
und ihr Betreuung zukommen zu lassen. Der fest
gestellte Sachverhalt stellt daher kein Verbrechen nach 
§ 174 StGB dar...

II

BG Dresden, Urt. vom 9. Mai 1957 — 2 b NDs 81/57.
Gegen das Urteil legte der Staatsanwalt Protest ein, 

der auf die Nichtanwendung des § 174 Ziff. 1 und das 
§ 182 StGB beschränkt war. Das Bezirksgericht gab dem 
Protest nur insoweit statt, als in ihm die Nichtanwendung 
des § 182 StGB gerügt wurde.

A u s d e n  G r ü n d e n :

Soweit die fehlerhafte Nichtanwendung des § 174 
StGB durch das Kreisgericht gerügt wird, kann dem 
Protest der Staatsanwaltschaft nicht gefolgt werden. 
§ 174 StGB verlangt in Ziff. 1, daß derjenige bestraft 
wird, der einen seiner Erziehung, Ausbildung, Aufsicht 
oder Betreuung anvertrauten Menschen unter 21 Jahren 
zur Unzucht mißbraucht. Im vorliegenden Strafver
fahren hat der Angeklagte die Zeugin Gisela F. zur 
Unzucht mißbraucht. Insoweit ist der Tatbestand des 
§ 174 StGB erfüllt. Das Kreisgericht und auch .der 
Staatsanwalt haben richtig erkannt, daß es in dem 
Strafverfahren gegen den Angeklagten darauf an
kommt, ob die Zeugin dem Angeklagten zur Erzie
hung, zur Ausbildung, zur Aufsicht oder Betreu
ung anvertraut gewesen ist. Die ersten Alternativen 
dieser Gesetzesbestimmung, nämlich Erziehung und 
Ausbildung, scheiden aus, weil diese nur dann gegeben 
wären, wenn entweder ein Erziehungsvertrag oder ein 
Lehrvertrag zwischen den Eltern der Gisela F. und dem 
Angeklagten abgeschlossen worden wäre. Die Frage, 
ob zwischen dem bereits aufgeführten Personenkreis 
ein Aufsichts- oder Betreuungsverhältnis bestanden
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